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in  Ihrem  Vermittlungsverfahren  mit  der  Bundesanstalt  für  Landwirtschaft  und  Ernährung 
(BLE) hatte ich die Behörde um Stellungnahme zu Ihrem Vorbringen gebeten und zugleich 
um  Prüfung,  ob  im  Sinne  einer  einvernehmlichen  Lösung  die  Gebühren  im  vorliegenden 
Fall  auf  der  Grundlage  der  vom  BVerwG  gebilligten  Gebührenpraxis  des  Bundesministeri-
ums  des  Innern  und  für  Heimat  festgesetzt  werden  könnten.  Danach  wird  für  Tätigkeiten 
des gehobenen Dienstes ein Stundensatz vom 45 Euro angesetzt. 

Mit Schreiben vom heutigen Tag hat die BLE Stellung genommen. Die BLE hält zwar grund-
sätzlich an ihrer Rechtsauffassung fest und verweist insbesondere darauf, dass eine vorhe-
rige  Kostenaufschlüsselung  nach  der  Kommentarliteratur  nicht  erforderlich  sei.  Gleich-
wohl  erklärt  sich  die  BLE  bereit,  auf  Ihren  Widerspruch  vom  2. Juni 2022  ohne  Anerken-
nung einer Rechtspflicht den streitigen Gebührenbescheid abzuändern und eine Gebühr in 
Höhe  von  67,50 Euro  festzusetzen.  Dies  würde  einer  Tätigkeit  von  1,5 Stunden  einer  Be-
amtin/eines Beamten des gehobenen Dienstes entsprechen. 

Ich  halte  dies  für  ein  sachgerechtes  Angebot.  Ob  in  einem  etwaigen  Rechtsbehelfsverfah-
ren,  also  dem  Widerspruchs-  oder  Klageverfahren  der  Gebührenbescheid  vollständig  auf-
gehoben würde, ist in meinen Augen tatsächlich zweifelhaft. Ich bitte daher um Mitteilung, 
ob  Sie  hiermit  einverstanden  sind  und  Ihr  Vermittlungsbegehren  auf  dieser  Grundlage  er-
ledigt werden kann. Sodann würde ich die BLE entsprechend informieren. 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an. 

   

███ ▍
█████ ▍
▍
██████████████████████ 
 



 
 

  

58870/2022  

Seite 2 von 2 

  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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